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lm Einvernehmen von Krankenkassenverband (LKV) und Arztekammer (LAEK) wird
gemäss der gettenden Bedarfsplanung im untengenannten Fachbereich fotgende
Stetten a usgesch rieben :

Fachbereich

Kinder- und Jugendmedizin

Facharzttitet

Kinder- und Jugendmedizin I Kinder- und Jugendheilkunde

a usgesch riebene Ste[len

SteLte Nr. 02-03-01 (500/o)

SteLte Nr. 02-05-02 (500/o)

Die Bewerber können sich sowohl auf 50% als auch auf lOOo/o bewerben, dies ist
im Bewerbu ngsformu [ar anzugeben.

Die Tätigkeit ist im lnland auszuführen, ausgenommen sind Belegarzttätigkeiten
in ausländischen Spitätern. Der Stelteninhaber hat durchschnitttich 32 Stunden
(1000/o-Stel,te) respektive 16 Stunden (s0%-Stette) ärzttiche Tätigkeit pro Woche zu

erbringen.

Ats ärzttiche Tätigkeit anerkannt sind Sprechstundenzeiten, Hausbesuche und Vi-

siten, Konsiliar- und Betegarztätigkeiten, OPS-Zeiten sowie Arbeit in Abwesenheit

des Patienten (2.8. Aktenstudium, Berichterstettung etc.).

Die weiteren Voraussetzungen und Ausschlussgründe sind beitiegenden Fragebo-
gen zu entnehmen.
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Beginn Zutassung zur OKP

Die Zulassung erfotgt per 1. August 2026, die Tätigkeit ist jedenfatts spätestens bis

1 . Oktob er 2026 aufzunehmen.

. Bewerbungen müssen bis spätestens 10. Juli 2026 mittels Einschreiben bei

der Liechtensteinischen Arztekammer, St. Martins-Ring 1 , 9492 Eschen, einge-

reicht werden, der Postlauf wird nicht mitgezähtt.

. Dem formlosen Bewerbungsschreiben ist das ausgefüttte und unterzeichnete

Bewerbungsformu[ar für die AuswahI von Vertragsärzten beizufügen.

. Das Bewerbungsformular wird den in die Wartetiste eingetragenen Arzten/-in-

nen mit diesem Schreiben zugesteltt und ist als etektronisches Formutar im In-

tern et a b ruf ba r (www. a e rzte ka m m e r. [i ; www. tkv. ti).

' Bewerbungen, welche nicht mittels ausgefütltem und unterzeichnetem Bewer-

bungsformular erfol,gen, werden im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt,

eine attfättig bestehende Eintragung in die Wartetiste bl,eibt in diesem Fatt auf-

recht.

. Als Termin für die Erfüttung der Voraussetzungen bzw. für das Nichtvorliegen

von Ausschtussgründen wird der 10. Juli 2026 festgetegt.

. Fatsche Angaben sowie die Nichteinhaltung einer Bekanntgabepfticht, die in
die Bewertung einftiessen, führen - sofern sie bis zum Zutassungsentscheid

bekannt werden - zum Ausschluss vom Auswahlverfahren. Wenn diese erst zu

einem späteren Zeitpunkt bekannt werden, getten sie als Fehten der Voraus-

setzungen für die Zutassung.

F Arztekammer Für den Kra n kassenverba n d
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